
Ausführliche Informationen rund um das Thema „Sammel-
Schülerzeitkarten (SSZK)“ findest  du auf unserer Website      
www.harzbus-goslar.de. Bei Fragen, auch zu anderen 
Fahrkarten oder Fahrplänen, ruf uns gerne an.

Sammel-Schülerzeitkarten 
(SSZK) im Landkreis Goslar

Hallo!
Ich bin Luxinchen und gebe
dir Informationen zu deiner

Busfahrkarte
HarzBus GbR
 Rosentorstraße 18
 38640 Goslar
 Öffnungszeiten  
 Mo, Di, Do | 7.30 - 12 Uhr und 12.30 - 16 Uhr 
 Mi | 7.30 - 12 Uhr und 12.30 - 14 Uhr 
 Fr | 7.30 - 12.30 Uhr 
 05321 518278-0
 05321 518278-9
 sszk@harzbus-goslar.de

Landkreis Goslar
 Klubgartenstraße 6
 38640 Goslar

Frau Nathalie Freund
 05321 76-408
 nathalie.freund@landkreis-goslar.de

Frau Katrin Galante
 05321 76-404
 katrin.galante@landkreis-goslar.de

Frau Renate Heinecke
 05321 76-407
 renate.heinecke@landkreis-goslar.de

Kontakt | Verantwortliche Stelle

Kontakt | Ausführende Stelle
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Zunächst musst du den Verlust oder die Beschädigung deiner 
Fahrkarte an die Schule melden. Dort erhältst du eine Bescheini-
gung, die für eine Übergangszeit von 2 Wochen als Fahrkarte gilt. 
Während der 2 Wochen musst du dich in unserem Servicecenter 
ist Goslar melden, damit wir dir eine Ersatzkarte ausstellen. Bei 
Verlust kostet die Ersatzkarte 30 Euro und bei einer Beschädigung 
15 Euro. Der Betrag ist bei Abholung der Ersatzkarte im Service-
center zu bezahlen.

Der Ablauf bei der Erstellung einer 
Sammel-Schülerzeitkarte (SSZK)

die Sammel-Schülerzeitkarte (SSZK) wird für Fahrten zwischen 
deinem Wohnort und dem Ort der Schule ausgegeben. Als Trä-
ger der Schülerbeförderung ist der Landkreis Goslar Ansprech-
partner für alle Schülerinnen und Schüler, die im Kreisgebiet 
wohnhaft sind; unabhängig davon, ob sich die besuchte Schule 
innerhalb oder außerhalb des Landkreises Goslar befindet. 
SSZK werden nur an berechtigte Personen gemäß der Schüler-
beförderungssatzung ausgehändigt. Die Schülerbeförderungs-
satzung findest du unter www.landkreis-goslar.de. 

Liebe Erziehungsberechtigten, 
liebe Schüler*innen,

Wissenswertes zu deiner 
Sammel-Schülerzeitkarte (SSZK)

Was muss ich unternehmen, wenn ich meine 
SSZK verloren habe, oder sie beschädigt ist?

Mit der SSZK darfst du beliebig viele Fahrten innerhalb deines 
Geltungsbereichs durchführen. Dies gilt auch an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen sowie in den Ferien, ausgenommen der 
Sommerferien. Die Fahrkarte kann nicht an andere Personen 
übertragen werden.

Rückgabe von Fahrkarten

Solltest du im Laufe des Schuljahres die Berechtigung für die Nut-
zung der SSZK verlieren, z. B. durch einen Schul- oder Wohnorts-
wechsel, bist du verpflichtet deine Karte innerhalb von 3 Tagen an 
die Schule zurückzugegeben. 

Sollte dies nicht geschehen, müssen die entstanden Kosten von 
den Erziehungsberechtigten getragen werden. Die Sammel-Schü-
lerzeitkarte bleibt Eigentum des Landkreis Goslar.

 Der Landkreis Goslar meldet HarzBus alle Schüler*innen, 
 die eine SSZK erhalten sollen.Die Ausgabe der SSZK für den  
 Landkreis Goslar erfolgt für alle Verkehrsunternehmen  
 zentral durch HarzBus.

 Die berechtigten Schüler*innen erhalten von uns automa- 
 tisch einen Brief mit allen Informationen zur SSZK und 
 Login-Daten. Im laufenden Schuljahr (z.B. bei Umzug oder  
 Schulwechsel) erhälst du neue Zugangsdaten direkt über  
 die Schule, sofern Anspruch besteht.

 Mit diesen Daten meldest du dich auf unserer Website  
 www.harzbus-goslar.de unter „Sammel-Schülerzeitkarten:  
 Landkreis Goslar“ an und lädst ein Foto der/des Anspruchs- 
 berechtigte/n hoch. Deine Daten unterliegen den daten- 
 schutzrechtlichen Bestimmungen. Solltest du dich bereits  
 im Vorjahr registriert haben, ist es nicht notwendig dies  
 für das kommende Schuljahr noch einmal zu tun. Solltest  
 du eine Änderung des Fotos wünschen, kannst du bis Ende  
 des Schuljahres unter den bekannten Login-Daten dein Foto  
 für das kommende Schuljahr ändern.

 Im Anschluss werden, zum Schuljahresbeginn, alle SSZK  
 gesammelt über die Schulen ausgegeben.

 

 

 


